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1 Allgemeines 

1.1 Begriffe 

 

 

Erneuerbare-Energien-Gesetz 
Fassung vom 29. März 2000 
(gültig für WEA, die vor dem 
1.8.2004 in Betrieb gingen) 

Fassung vom 21. Juli 2004 
(gültig für WEA, die ab dem 
1.8.2004 in Betrieb gingen) 

Referenzanlage Anhang, Artikel 1 Anlage, Artikel 1 

Referenzertrag Anhang, Artikel 2 Anlage, Artikel 2 

Typ einer 
Windenergieanlage 

Anhang, Artikel 3 Anlage, Artikel 3 

Referenzstandort Anhang, Artikel 4 Anlage, Artikel 4 

Leistungskennlinie Anhang, Artikel 5 Anlage, Artikel 5 

Altanlage 
§ 2, Abs. 3 (WEA, die vor dem 
1.4.2000 in Betrieb gingen) 

 

Neuanlage 
§ 2, Abs. 3 (WEA, die ab dem 
1.4.2000 in Betrieb gingen) 

 

 

Standortertrag Der Standortertrag einer Windenergieanlage (WEA) oder eines 
Windparks ist der an der Übergabestelle zum Netzbetreiber 
gemessene Windstromertrag. Übertragungsverluste zwischen WEA 
und Übergabestelle werden nicht auf das Messergebnis an der 
Übergabestelle aufgeschlagen. 

Windstrom, der außerhalb der WEA vom WEA-Betreiber genutzt 
oder an Dritte geliefert wurde und somit nicht in das Netz der 
allgemeinen Versorgung eingespeist wurde, muss auf den 
vorhandenen gemessenen Standortertrag aufgeschlagen werden. 

Wurde dieser außerhalb der WEA genutzte Windstrom 
messtechnisch nicht erfasst, so muss dieser im Einvernehmen 
zwischen WEA- und Netzbetreiber unter Zugrundelegung 
energiewirtschaftlicher Grundsätze berechnet werden. 

Stichtag Neuanlage: Erster Tag im Monat, 5 Jahre nach Inbetriebnahme der 
Neuanlage. Ist die Neuanlage vor dem 15. eines Monats in Betrieb 
gegangen, so fällt der Stichtag auf den 1. des gleichen Monats, 
sonst auf den 1. des nachfolgenden Monats. 

Altanlagen: 1.4.2004 

Windpark Mehrere WEA (Anzahl größer 1), die über eine gemeinsame 
Messeinrichtung abgerechnet werden. 

WEA-Gruppe Zusammenfassung von WEA im Windpark, die das gleiche 
Inbetriebnahmejahr aufweisen. 

 


